
Starkregen
Risikomanagement im Land Brandenburg

Gemeinsame Richtlinie des MWFK und des 

MLUK zur Förderung von Maßnahmen zur 

Anpassung an den Klimawandel in den 

Bereichen Starkregenvorsorge sowie 

denkmalgeschützter Garten- und Parkanlagen



Starkregen
Risikomanagement im Land Brandenburg

Richtlinie trat am 

7. Dezember 2023 in 

Kraft und gilt bis 

31. Dezember 2027.

Antragstellung seit       

15. Februar 2024 

ganzjährig möglich.

Bisher ist ein 

vollständiger Antrag 

eingegangen.



Starkregen
Risikomanagement in Brandenburg

Ein gemeinsames Starkregenprojekt von GDV und DWD hat ergeben, dass für kurze 

Dauerstufen Starkregen eher zufällig und losgelöst von der Topografie über Deutschland 

verteilt ist und jede Region gleichermaßen heftig treffen kann
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Starkregen
Risikomanagement in Brandenburg

In den letzten 24 Stunden 

des Monats Juni 2021 

entstanden durch fast 

stationäre Gewitterlagen 

enorme Niederschläge 

mit lokal bis über 180 l/m² 

im Landkreis Uckermark.

(Vergleich: Westdeutschland 150 l/m²)

Im stark durch Stauhaltungen und 

Seeretention geprägten Gebiet 

der Uckermark gab es keine 

katastrophalen Wasserstände 

oder Durchflüsse in den 

Oberflächengewässern.
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Starkregen
Risikomanagement in Brandenburg

Im Land Brandenburg erreicht das bei Starkregen 

abfließende Niederschlagswasser bei weitem nicht 

die reißende Gewalt wie in den Mittelgebirgen.

Aber

 Dauer Ausdehnung der Überflutungen sind 

problematisch.

 Schäden durch Überflutung, Erosion und 

Unterspülung von Bauwerken und Infrastruktur.
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Ahrtal

Leegebruch



Starkregen
Risikomanagement in Brandenburg

Was ist Starkregen - Risikomanagement?

 Risikobewertung und Kartierung

 Risikokommunikation

 Maßnahmen zur Risikominderung
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Starkregen
Risikomanagement in Brandenburg
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Bundesamt für Kartographie 

und Geodäsie

Projekt „Hinweiskarte 

Starkregengefahren

Ab II. Quartal 2024 für 

Brandenburg verfügbar.

Gefährdete Kommunen können 

identifiziert und besondere 

Gefahrenbereiche innerhalb der 

Kommunen können erkannt 

werden.

Nicht für konkrete 

Maßnahmenplanungen 

geeignet! (Dafür müssen 

genauere Berechnungen auf 

der Grundlage detaillierterer 

Daten erfolgen.)



Starkregen im urbanen Raum
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Bundesamt für Kartographie 

und Geodäsie (BKG)

Projekt „Hinweiskarte 

Starkregengefahren“

Berechnet wird (u.a.) für 

Brandenburg und Berlin:

• Szenario 1: ein 

außergewöhnliches Ereignis (laut 

Starkregenindex - SRI), das als 

ein 100-jährliches Ereignis auftritt 

(Niederschlagshöhe hN laut 

KOSTRA, Dauer-stufe D = 60 

min, Beregnungszeit: 1 Stunde) 

• Szenario 2: ein extremes 

Ereignis (hN = 100 mm, 

Beregnungszeit: 1 Stunde) 

Die Karten stehen 

voraussichtlich ab Mitte 2024 

zur Verfügung



Starkregen im urbanen Raum
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Starkregen im urbanen Raum

Lokale Starkregen-Gefahrenkarten sind für 

Planungen in kritischen Gebieten sowie für 

mittlere und große Kommunen erforderlich. 

Diese Karten werden durch Ingenieurbüros 

auf der Basis von detaillierten hydraulischen 

Simulationen erstellt. Sie stellen zusätzlich zu 

den Fließwegen auch Senken dar, in denen 

sich Wasser sammeln kann und die 

Wassertiefe, die bei einem angenommenen 

Starkregenereignis entstehen kann. In den 

Starkregen-Gefahrenkarten können auch die 

Kanalnetzte mitsimuliert werden. Zudem 

werden kleinere Hindernisse wie 

Bordsteinkanten, Gartenmauern oder 

Einfahrten berücksichtigt. Mit einer 

Starkregen-Gefahrenkarte erfährt man genau, 

wo sich das Wasser im Fall eines Starkregen-

Ereignisses in Ihrer Kommune sammeln 

würde und welche Gebäude oder 

Infrastrukturen besonders gefährdet sind.
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Starkregen
Förderrichtlinie Klimaanpassung
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Gemeinsame Richtlinie des MWFK und des MLUK zur 

Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel in den Bereichen Starkregenvorsorge sowie 

denkmalgeschützter Garten- und Parkanlagen

Fördergegenstände im Bereich Starkregen

Konzepte

 Bestandsanalyse

 Gefährdungsanalyse

 Risikoanalyse und Risikobeurteilung

 Maßnahmenentwicklung

Maßnahmen

 Flächenhaft (z.B Überflutungsflächen, Rückhaltebecken)

 Linienhaft (z.B. Gräben, Barrieren)

 Objektschutzmaßnahmen (z.B. Rückschlagklappen, druckwasserdichte 

Fenstern und Türen)



Starkregen
Förderrichtlinie Klimaanpassung
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Konzepte

Werden in der Regel 

ausgeschrieben.

Dafür das Merkblatt 

„Leistungsbeschreibung“ nutzen

Ggf. ist eine abgestufte 

Vorgehensweise sinnvoll:

 Bestands-/Gefährdungs-

/Risikoanalyse

 Entwicklung von Maßnahmen



Starkregen
Förderrichtlinie Klimaanpassung
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Gemeinsame Richtlinie des MWFK und des MLUK zur 

Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel in den Bereichen Starkregenvorsorge sowie 

denkmalgeschützter Garten- und Parkanlagen

Fördergegenstände im Bereich Starkregen

 Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zu gewonnenen Erkenntnissen und 

Methoden in den Förderbereichen Nummer 2.1 (Konzepte) oder Nummer 2.2 

(Maßnahmen)

Gefördert werden

• Interregionale, grenzüberschreitenden und transnationalen Konferenzen, Erfahrungs-

austausche, gemeinsame Workshops etc.

• Publikationen, Dokumentationen, Online-Dokumentationen etc.

• mehrsprachige Veröffentlichungen oder Übersetzungen, die einen interregionalen, 

grenzüberschreitenden und transnationalen Wissenstransfer ermöglichen.



Starkregen
Förderrichtlinie Klimaanpassung

Verhältnis zwischen Starkregenrisikomanagement und der kommunalen  

Pflichtaufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung

Die Niederschlagswasserbeseitigung gehört zu der in § 66 BbgWG geregelten 

Verpflichtung der Gemeinden zur Abwasserbeseitigung.
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Die Förderung von Konzepten und 

Maßnahmen des 

Starkregenrisikomanagements ist 

grundsätzlich nur dann zulässig, 

wenn diese Konzepte und 

Maßnahmen nicht schon der 

kommunalen  Pflichtaufgabe der 

Niederschlagswasserbeseitigung 

zuzuordnen sind.



Starkregen
Förderrichtlinie Klimaanpassung
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Antragsberechtigte

Städte und Gemeinden sowie kommunale 

nichtwirtschaftlich tätige Unternehmen



Starkregen
Förderrichtlinie Klimaanpassung
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Förderzeitraum:

Anfang 2024 bis 2027

Finanzvolumen:

Von den 30 Mio. Euro EFRE-Mitteln sollen 19 Mio. 

Euro für das Starkregenrisikomanagement 

eingesetzt werden. 

 EFRE-Förderanteil 60 %

 Kofinanzierung durch das Land 20 % 

 Eigenanteil 20 %

 Gesamter Förderumfang 25 Mio. Euro 



Starkregen
Förderrichtlinie Klimaanpassung
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Internetseite des MLUK

Orientierung und Hilfe bei der 

Antragstellung



Starkregen
Förderrichtlinie Klimaanpassung

Danke fürs Zuhören!


